
Anzeige der Deutsche Infineum GmbH & Co KG, Neusser Landstraße 16, 50735 Köln  
zur störfallrelevanten Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage (LPG--Lager)  

nach Nr. 9.1.1.1 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz 

 

 

Bezirksregierung Köln       Köln, 07.01.2022  
Az.: A15.1-300.0080/21 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

einer Entscheidung nach § 15 Abs. 2a des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), i. V. m. dem Erlass des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, 

Az. 61.11.06.06 vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten  
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in nationales Recht“ 

 

Die Firma Deutsche Infineum GmbH & Co KG, Neusser Landstraße 16, 50735 Köln hat mit 
Datum vom 21.04.2021 die störfallrelevante Änderung einer immissionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftigen Anlage (hier: LPG-Lager) auf dem Grundstück in 50735 Köln, 
Neusser Landstraße 16, Gemarkung Köln, Flur 71, Flurstück 200 angezeigt.  

Die Anzeige umfasst im Wesentlichen folgende Änderung:  

 Errichtung und Betrieb eines Verdampfers für Flüssiggas, eines Kondensatbeckens und 

einer Kondensatpumpe incl. der zugehörigen Mess-, Steuer- und Regeltechnik  

 Ersatz eines bestehenden älteren Brandbekämpfungsmonitors durch einen neuen 

oszillieren und fernsteuerbaren Brandbekämpfungsmonitor  

 Errichtung und Betrieb von zwei zusätzlichen Gaswarnsensoren in der Nähe des 

Verdampfers mit Anbindung an das bestehende Gaswarnsystem und einer zusätzlichen 

Kamera zur visuellen Fernüberwachung des neuen Verdampfers mit Einbindung an das 

bestehende Kamerasystem 

 

Das angezeigte Vorhaben bedarf keiner Genehmigung gemäß § 16a BImSchG. Durch die 
Änderung der Anlage wird der angemessene Sicherheitsabstand zu benachbarten 
Schutzobjekten nicht erstmalig unterschritten, räumlich nicht noch weiter unterschritten und 
auch keine erhebliche Gefahrenerhöhung ausgelöst.  

 

Im Auftrag  
gez. Weyres 


